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Wir befehlen: daß, von diesem Zeitpuncte
an , sämmtliche Ober- und Untcrgerichte des
Herzogthums Oldenburg und der Herrschaft
Jever danach verfahren, und Richter, An-
wäldc und Partheyen, so wie sonst Jeder¬
mann, den cs angelst, sich danach in allen
Stucken genau und unabweichlich richten sollen.

Urkundlich Unserer re.
(Das Proceßreglement ist besonders abge-

gedruckt und in der Expedition der wö¬
chentlichen Anzeigen zu haben.)

26) Justiz - Canzley - Bekanntma¬
chung vom i8ten  Juny 1824., xulrl.

Transitorische am lösten ejä.

Bestimmungen Mit Seiner Herzoglichen Durch-

den neuen Pro- lau ü) t höchster Genehmigung werden sol-
ceß Reglement, transitorische Bcstinnuungen zu dem un¬

ter dem i Zten Marz d. Z. verkündigten revi-
dirten Proccß- Reglement bekannt gemacht:

1) Zn §. i . Auch die seit dem isten Ja¬
nuar i8lg.  zur Praxis zugelasscnen Unterge-
richtsanwalde müssen sich be-y der Regierung
zum Hauptexamen stellen, wenn die Justiz-
canzlcy in deren Geschäftsführung Veranlas¬
sung findet, sie dazu aufzufordern.

2) Zu §. 5. S . 22. Die den Streitge¬
nossen und Ausländern auferlegte Pflicht zu
Ernennung eines, im Gcrichtsbezirke des
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Obergerichts wohnhaften , Bevollmächtigten,
an welchen die Insinuation der gerichtlichen
Dicrere und Erkenntnisse auch in höheren In¬
stanzen geschehen kann , muß in den schon an¬
hängigen Processen spätestens bis zu Ende des
laufendes Jahres erfüllt werden , widrigen¬
falls der Anwald erster Instanz als zu diesem
Zweck bevollmächtigt angesehen wird , oder,
wenn die Insinuation an die Parthey selbst
rathsam gefunden werden sollte , die dadurch
vcranlaßten mehreren Kosten dieser Parthey
zur Last fallen , wenn auch die Gegcnparthey
im übrigen zur Kostenerstattung verurtheilt
wird.

Die ebendaselbst gegebene Vorschrift we¬
gen Insinuation der Appellationserkcnntnisse
in Concurssachen au mehrere Appellaten fin¬
det auch bey den vor dem isten September
1824 . eingelegten Appellationen Anwendung.

Zu §. 6 . S . 24 . Das in rechtshän¬
gigen Sachen vor dem csten September 1824.
bewilligte Recht des freyen Gerichts ist , als
Creditrecht , auf z Jahre , vom isten Sep¬
tember an , verstattet , anzusehen , falls nicht
etwa das Gericht nach den aus den Acten her-
vorgehendcn Verhältnissen ein Anderes be¬
stimmt oder die Parrhcy sich ausdrücklich zum
Ar me »rechte nach der neuen Bestimmung legi-
timirt.
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4 ) Au §. 11 > S . Z7 . Ein vor dem isten
September 1824 . angelegter Gencralarrest
verliert nach Verlanf von 12 Wochen , vom
1sten September 1824 . angerechnet , seine Wir¬

kung , wenn nicht unterdessen die Erkennung
des Eoneurscs oder aus besonderen Gründen

eine Verlängerung auf bestimmte Zeit bewirkt
worden ist.

5) Zu § . i z . S . 41 . Die drey Monate,
an welche das Privilegium der Einrede und
der O.uerel deö nicht empfangenen Geldes ge¬
bunden ist , laufen in Ansehung der vor dem
isten September ausgestellten Schuldbekennt¬
nisse bis zum Zostcn November d. Z . inclusive,
in sofern nicht die gemeinrechtliche zwcyjährige
Frist früher abgelanfen seyn sollte.

6) Die Zulässigkeit der Appellation , in¬
sonderheit die Beurtheilung der Appellations-
summe , imglcichcn die AppellationS - und Be¬
weis - Fristen werden bcy allen vor dem isten
September insi'nuirten und publicirten Er¬

kenntnissen , nach den älteren Vorschriften:
bey allen am isten September und ferner,
auch in schon früher anhängigen Processen,
insinuirten und publitirten Erkenntnissen aber
nach den Vorschriften des neuen Proceß - Re¬

glements benrtheilt.
1) Die neue Dcrservit -Tare kommt erst bey

den nach dem isten September , 824 . überge-
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